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Stellungnahme zum 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz - Referentenentwurf 
Bearbeitungsstand: 26.11.2018  10:17 Uhr 

Vor dem Hintergrund, dass die Bundesagentur für Arbeit die Berufe der Heilmitteler-
bringer der Stimm-, Sprech- und Sprach-Therapie (SSST) als „Mangelberufe“, also als 

Berufe mit Fachkräftemangel einstuft, begrüßen wir den Referentenentwurf grundsätz-

lich - mit einer Ausnahme: 

Absatz 11a 

„Gute deutsche Sprachkenntnisse entsprechen dem Niveau B2 des Gemeinsamen Euro-

päischen Referenzrahmens für Sprachen.“ 

B2 – Selbständige Sprachverwendung 

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten The-

men verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. 

Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch 

mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut mög-
lich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert 

ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die 

Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. 

SSSTherapeuten sind gemäß § 124 SGB V zur Abgabe des Heilmittels SSST zugelassen 

und erbringen persönlich medizinische Leistungen. Dabei gehen die Anforderungen an 

ihre Sprachkenntnisse weit hinaus über das Verstehen von Hauptinhalten. Die Sprache 

ist Instrument der Sprachtherapie. Es ist unabdingbar, dass die Sprache voll und um-
fassend genutzt werden kann. 

Inhalt einer Sprachtherapie ist es, Auffälligkeiten zu erkennen und zu therapieren. Hier-

zu ist es erforderlich, die deutsche Sprache unter anderem in Bezug auf Inhalt, Aus-
sprache, Betonung, Satzbau und –melodie zu kennen und einen anderen Menschen da-

rin fachkundig anleiten zu können. Diese Anforderungen übersteigen das Niveau B2 er-

heblich. Für die Abgabe des Heilmittels SSST sind Kenntnisse der deutschen Sprache 

zumindest auf dem Niveau C1 des Europäischen Referenzrahmens für Sprache (GER) 

inhaltlich erforderlich. 

C1 – Fachkundige Sprachkenntnisse 

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und 

auch implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend aus-
drücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. 

Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbil-

dung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, struktu-

riert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei ver-
schiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden. 
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Deshalb hat der GKV-Spitzenverband diese Anforderung in den „Zulassungsempfehlun-

gen nach § 124 Abs. 4 SGB V i. d. F. vom 26.11.2018“ in Teil 2 Nr. 1.3 als Qualifikati-

onsanforderungen für die Abgabe von SSST umgesetzt. 

1.3 Weitere Qualifikationsanforderungen für die Abgabe von Stimm-, 

Sprech- und Sprachtherapie  

Hinreichende Kenntnisse der deutschen Sprache (Europäischer Referenz-
rahmen für Sprache auf dem Niveau C1). 

Die Zulassungsempfehlungen nach § 124 SGB V haben zum Ziel, eine qualitätsgesicher-

te, dem allgemeinen Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung 
der Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen mit Heilmitteln zu gewährleisten. Es 

würde dem Zweck des Fachkräfteeinwanderungsgesetztes widersprechen, die Anforde-

rungen an Fachkräfte so zu gestalten, dass diese keine oder nur eingeschränkte berufli-

che Perspektiven haben. 

Aus diesem Grund ist es dringend erforderlich, 

die sprachlichen Anforderungen für Fachkräfte im Bereich der Stimm-, Sprech- und 

Sprachtherapie zumindest auf das Niveau C1 festzusetzen. 

06.12.2018 

gez. 
Marion Malzahn 
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